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ffire Bfdfe u,n UfilFlr*tützung zur Einflikrll.ng des karnmunalen Waklrcchts filr
alle frß[grantinne,n ufid n igrantert

$ehr geehrler Hen' Dr. Catalkaya,

viälefl Dänk für lhr Sohreiben vom {5. April 2009, mit dem Sie um Unterstijtzung zur Einfüh-
rung des kommuniälen Wahlrechts für alle h/ligräntinnejt und fuligranten bitten.

Zunächst möchte ich lhnen sagen, daß ich es 6ehr begrüßo, wenn Menschen sich for die
Förd6!"ung von lntegration in Eraunsohweig.einsetzen. Denn lntegration ist Uberall ein we-
sentlicher Bestandteil fiir etn harmonisches Zusarnmenleben der untercchiedliehen Kulturen.
Eie Stadt Bräunschweig sekt sich mit ih16n vielfältigen Aktivitäten in diesem Bereich eben-
fälls sehr stark ein.

Die von lhnen und anderen Btirgermitgtiedern des Ausschußee fur lntegrationsfragen vorge-
legle Resolution stellt sicheflich auch einen interessanten und tiberlegenswerten Aneatz zur
Verbesserung der lntegration dat.

Jedooh wird die von lhn6n ängesFrochene Verfässungsänderung zur Erureiterung des Kom-
munalwahlrechts auf Niöht-EU-Ausländer von unseren Verfassungsjuristen Vlleit übeMiegend
als verfassungswiclrig ängesehen, Die Argumentätion ist im Wesen ichen folgende:

F,träch Aft, 79 Abe. 3 GG ist eine Anderung des Grundgesetzes unzulässig, durch wel-
che die in y''rt. 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt werden. Zu diesen Grund-
sätzen zählt däs Demokrätieprinzip, daß mit dem prinzip der Volkssouveränität vef-
knüpft whd: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus; sie wird vom Volke in Wahlen und
Abslimmungen ausge0bt. Das Demokratieprinzip betrifft den Legitiüiationszussm-
16Enhang, dör zwischen S1äätsgewält und Staafisvolk bestehen muß. Däs Bundesver-
fässungsge,richt hat den Begriff 

"Staatsvolk" 
über die Stäatsangehörigkeii definie(,

d.h. Stäätsvolk ist das Volk der deutschen Staatsangehörigen. Aus dem Homogeni-
tätsprinzip l'olgt, däß äuöh das Staatsvolk in den Ländem und Gemeinden nur
deutsche Staetsängehörige Eöin dürfen. Bei einer Erweiterung des Kommunalwahl-
rechts auf llicht EU-,Ausländer wtlrd6 die Souveränität des ,,$taatsvolkes'l der deut-
schen St€atsängehörigen beseitigt, indem an seine $telle-äiffiääffiGlnierte
Wähler$chifi gesetzt würde. Dies würde in unvereinhärer Weise das Demqkratie-



" O3l AE/ zAEg Izi 47 +49-53I-476-467 5 BUERO DES 0Bl'1 s. b2/a2

-2-

brinziD und den Grundsatz der volkssouvelänität berühren und wilre daher im wege

Iin.iVÄ*.**rnSsänderung höch$twahrscheinlich nichi eulässig'

Als ven /altungsjurist kairn ich dem nur beipflichten, und deshalb werden sie ver8tBhen, daß

i"ü riliir u"t"l*hfeiben känn, was derzeii von unserem Grundgesetz nicht gedeckt ist'

Meines Eraohtens lrietet aber auch die Teilhabe an BÜrgerbeteiligung (vor ällem bei Fl'a-

ü1,-riäär"-rr.tä-üä.i in iir 6o*mune vislo Mitwirkunssmöslichkeiten augh fur Ausländer, die

äurl.,i"f.,i eU-Stäaten kommen. im übrigen ist naiUrliöh det, b.ste Weg zur lnteglation der

Eä"iü J"i o.rt"chen staaisaniehörig[eit, wie ihn viete Migrantinn€n und Migranten mehr

und mehr qehen.

Mit freundlichen Grüßen
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